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Einleitung 

Im Dezember 2013 wurde die 

Richtlinie 2013/59/EURATOM 

erlassen, um die Strahlen-

schutzgesetzgebung an neuere 

Erkenntnisse der ICRP anzu-

passen. Bislang gab es in der 

BRD eine Strahlenschutzver-

ordnung, die auf Grundlage 

des Atomgesetzes erlassen wor-

den war, sowie die Röntgen-

verordnung, die den Umgang 

mit ionisierender Strahlung  in 

* Prof. Dr. Inge Schmitz-

Feuerhake, www.strahlenschutz-

gesellschaft.de, mit freundlicher 

Genehmigung aus Tagungsband 

Offene Akademie – Fortschrittli-

che Wissenschaft und Kultur. 

Gelsenkirchen März 2018. 

der Medizin regelte. Beide 

Verordnungen wurden ersetzt 

durch das neue Strahlen-

schutzgesetz von 2017. Die 

darin festgelegten Regelungen 

treten am 1. Januar 1919 in 

Kraft. 

Ich möchte beginnen mit der 

Forscherin Marie Curie (Ab-

bildung), die zwei Nobelpreise 

im Zusammenhang mit der 

Entdeckung der Radioaktivität 

erhielt: den ersten 1903 für 

Physik zusammen mit ihrem 

Mann Pierre Curie sowie ih-

rem Doktorvater Henri Bec-

querel, den zweiten für Che-

mie im Jahr 1911 als alleinige 

Preisträgerin. Anhand ihres er-

staunlichen Werdeganges möch-

te ich auf Aspekte zu sprechen 

kommen, die üblicherweise 

weniger betrachtet werden. 

Marie, geborene Sklodowska, 

konnte aus materiellen Grün-

den erst mit 24 Jahren das 

Studium der Physik in Paris 

beginnen, das sie im Alter von 

27 Jahren abschloss. An-

schließend heiratete sie den 7 

Jahre älteren Physiker Pierre 

Curie und bekam mit 29 Jah-

ren ihre Tochter Irène (die be-

kanntlich später ebenfalls No-

belpreisträgerin wurde). Auf 

der Suche nach einem Thema 

für ihre Promotion wandte sie 

sich an den Physikprofessor 

Strahlentelex, Th. Dersee, Waldstr. 49, 15566 Schöneiche b.Bln. 
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Strahlenschutz 
 

Das neue Strahlenschutzgesetz – 
Fortschreibung des Lehrgebäu-
des der Atomlobby 
 
Von Inge Schmitz-Feuerhake, Gesellschaft für Strahlen-
schutz e.V.* 
 
Nach langem Kampf der Antiatombewegung ist Deutsch-
land aus der Atomenergie ausgestiegen. Es ist aber nach 
wie vor Mitglied der europäischen Gesellschaft 
EURATOM, einer Institution zur Förderung der Atomener-
gie. Diese hat mit Grundnormen-Richtlinien zum Strahlen-
schutz verbindliches europäisches Recht geschaffen, das 
die BRD in innerdeutsches Recht umsetzen muss. Grund-
lage für die Strahlenschutzvorschriften bilden dabei die 
Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkom-
mission ICRP, die seit Langem wegen ihrer Betreiber-
freundlichkeit und Verharmlosung von Strahlenrisiken bei 
Umweltgruppen in der Kritik steht. Besonders beachtet 
werden muss der mangelnde Strahlenschutz des ungebo-
renen Lebens. 
 
 
 

 
Abbildung: 
Marie Curie (1867-1934) 

http://www.strahlenschutz-gesellschaft.de/
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Henri Becquerel, dem eigent-

lichen Entdecker der Radioak-

tivität. Er hatte nämlich bei 

seiner Beschäftigung mit Uran-

salzen festgestellt, dass diese 

eine durchdringende Strahlung 

aussenden, die Luft ionisiert 

und Fotoplatten schwärzt. 

Der Beitrag von Marie Curie 

bestand darin herauszufinden, 

dass es noch andere Elemente 

gab, die strahlen (Thorium). 

Vor allem aber entdeckte sie 

ein weiteres bis dahin unbe-

kanntes strahlendes Element, 

das Polonium. Die Messungen 

der Strahlungsintensität er-

folgten mit Elektrometern. 

Pierre Curie, der ein Spezialist 

für elektrostatische Messun-

gen war, entschloss sich als-

bald, in die interessante For-

schung seiner Frau mit einzu-

steigen. Gemeinsam entdeck-

ten sie das Element Radium. 

Beide litten während dieser 

Zeit an rascher Ermüdung und 

rheumatischen Beschwerden. 

Als sie zusammen mit Bec-

querel den Nobelpreis erhalten 

sollten, fühlten sie sich zu 

schwach, um von Paris nach 

Stockholm zu reisen, um ihn 

entgegenzunehmen (!). Sie war 

damals 35 Jahre alt und er 42. 

Wenige Monate nach ihrer 

Promotion 1903 erlitt Marie 

eine Frühgeburt. Dieses Kind, 

eine Tochter, starb wenige 

Stunden danach. In einem 

Brief an ihre Schwester drückt 

Marie die Vermutung aus, 

dass dieser Verlust mit ihrer 

Arbeit zusammenhängt, und 

sie fühlte sich schuldig. 

Gleichzeitig bittet sie sie aber, 

anderen nichts von ihrem 

Verdacht zu erzählen, da das 

entdeckte Radium schon ge-

eignet erschien, für die Strah-

lentherapie gynäkologischer Tu-

more eingesetzt zu werden. Da-

mit geriet sie in den typischen 

Zielkonflikt, nämlich wegen 

des Fortschritts der Wissen-

schaft und der vorteilhaften 

Anwendungsmöglichkeiten für 

die Menschheit die möglichen 

Nebenwirkungen der Entdeck-

ungen zu ignorieren. 15 Mo-

nate später bekam sie eine 

zweite gesunde Tochter. 

Ihr Ehemann Pierre kränkelte 

auch während der folgenden 

Jahre. Müdigkeit, Abgeschla-

genheit und wiederkehrende 

depressive Verstimmungen wur-

den zum Dauerzustand. 1906 

lief er auf der Straße in eine 

fahrende Pferdekutsche und 

starb durch eine Kopfver-

letzung, da war er 46 Jahre alt. 

Wir wissen heute – vor allem 

durch die Erfahrungen nach 

Tschernobyl – dass chronische 

Niederdosisbestrahlung mess-

bar auf das Gehirn einwirkt. 

Ich bin überzeugt, dass der 

Tod von Pierre nicht ein 

schlichter Verkehrsunfall war, 

sondern mit seinem Geistes-

zustand durch die ständige 

Strahlenbelastung zusammen-

hängt. 

Marie durfte seine inzwischen 

erhaltene Professur an der 

Sorbonne übernehmen. Nur 

ihrer ungeheuren Selbstdiszip-

lin und ihrer Leidenschaft für 

die Forschung ist es wohl zu 

verdanken, dass sie die Arbei-

ten trotz mannigfacher ge-

sundheitlicher Probleme im-

mer wieder fortsetzen konnte. 

Nach der Verleihung des No-

belpreises für Chemie 1911, 

den sie für die Reindarstellung 

des Elementes Radium be-

kam, erlitt sie einen Zusam-

menbruch, dem ein längerer 

Klinikaufenthalt und eine 

mehrmonatige Kur- und Erho-

lungszeit folgten. 

Im   Folgenden  erlitt  sie  eine 

Nierenoperation, bekam Hör- 

und Sehstörungen, und musste 

viermal an den Augen operiert 

werden. Auf Fotos, die sie im 

Alter von 60 zeigen, sieht sie 

aus wie eine Greisin. Sie starb 

mit 66 Jahren an Leukämie. 

Sie hatte sich ausschließlich 

mit natürlich vorkommender 

Radioaktivität beschäftigt. Ihr 

Doktorvater Becquerel wurde 

nur 55 Jahre alt, er starb an ei-

nem Herzinfarkt. Maries Toch-

ter Irène, die sich der Erzeu-

gung künstlich geschaffener 

Radioisotope zuwandte, starb 

mit 58 Jahren an Leukämie, 

ihr Ehemann und Forscher-

kollege Frédéric Joliot wurde 

ebenfalls nur 58 Jahre alt. 

Anhand dieser Familienge-

schichte wird eine große Viel-

falt gesundheitlicher Beein-

trächtigungen offenbar, die 

durch chronische Niederdo-

sisbestrahlung am Arbeits-

platz entstehen kann. Offiziell 

und sozusagen im Volksmund 

ist aber praktisch nur von dem 

Krebsrisiko die Rede. Der 

Grund ist in der Auswahl der 

Experten zu sehen, die inter-

nationale Strahlenschutzemp-

fehlungen verfassen. 

Erst 1928 wurde das erste in-

ternationale Schutzkomitee für 

Anwendungen von Röntgen 

und Radium in der Medizin 

geschaffen, dessen Aufgaben 

1950 um den Strahlenschutz 

in Nuklearanlagen und deren 

Umgebung erweitert wurden. 

Das Komitee wurde umbe-

nannt in International Com-

mission on Radiological Pro-

tection (ICRP) und seine Mit-

gliederzahl wurde erhöht. Er-

nannt wurden die Mitglieder 

durch den Internationalen Ra-

diologenkongress (ICR), der 

keine Beeinträchtigung für 

den Umgang mit diagnosti-

schen Röntgenstrahlen wünsch-

te. Anfang der 1960er Jahre, 

als die oberirdischen Atom-

waffentests durch die USA, 

England, Frankreich und die 

Sowjetunion stattfanden und 

zu weltweiter Verseuchung mit 

Radioaktivität führten, war ei-

ne große Anzahl der ICRP-

Mitglieder für die Atomwaf-

fenindustrie tätig. Im Folgen-

den nahm die International 

Atomic Energy Agency (IAEA) 

großen Einfluss, eine Einrich-

tung der Vereinten Nationen 

zur Förderung der Atomener-

gienutzung. 

Die Verharmlosung von Strah-

lenschäden ist dann erkennbar, 

wenn man die wissenschaft-

lichen Ergebnisse in ihrem 

heute vorhandenen Umfang 

mit den Angaben und Em-

pfehlungen der ICRP ver-

gleicht. Diese ist – wie gesagt 

– normgebende Institution für 

unsere Strahlenschutzgesetz-

gebung. Die deutsche Strah-

lenschutzkommission (SSK), 

Beraterin des Bundesumwelt-

ministers, ist bis auf wenige 

Ausnahmefälle voll auf der 

Linie der ICRP. 

Dosis als Maß für den 
Strahleneffekt und Dosis-
leistung 

Als Maß für den Strahlenef-

fekt gilt die Dosis in Sievert 

(Sv). Sie geht aus von der ab-

sorbierten Strahlungsenergie 

pro Kilogramm Gewebe. Für 

Röntgen- und Gammastrahlen 

entspricht 1 Sv einer absor-

bierten Energie von 1 Joule 

pro Kilogramm (J/kg). Nied-

rige Dosen, um die es bei den 

Dosisgrenzwerten im Strah-

lenschutzgesetz geht, werden 

in Millisievert angegeben (1 

Sv = 1000 mSv). Beispiele für 

geringe Strahlendosen sind in 

Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Bestrahlung des Menschen durch natürliche 
und zivilisatorische Strahlenquellen 

Quelle Dosis  Bemerkungen 

Natürlicher Unter-
grund* 

Höhenstrahlungsanstieg 
in 1500 m 

Radon in Häusern 

Konventionelles Rönt-
gen 

Computertomographie 

Strahlentherapie 

Grenzwert für die 
Bevölkerung 

Grenzwert für berufliche 
Exposition 

ca. 
1 mSv/Jahr 

 
0,3 mSv/Jahr 

5-50 mSv 

 

 einige mSv 

10-100 mSv 

einige 10 Sv 

 
1 mSv/Jahr 

 
20 mSv/Jahr** 

 
Ganzkörperdosis 

 
Ganzkörperdosis 

Lungendosis 

 
Gewebedosis 

Gewebedosis 

im Tumorgewebe 

 
Effektive*** Dosis 

 
Effektive Dosis 

* ohne Radon in der Atemluft   ** genauer: 100 mSv in 5 Jahren   
***gewichtete Ganzkörperdosis 
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Die Euratom-Richtlinie basiert 

auf Empfehlungen der ICRP 

aus dem Jahr 2007, bei denen 

wesentliche Erkenntnisse über 

Niederdosiseffekte aus den 

letzten Jahrzehnten nicht be-

rücksichtigt werden. Die ICRP 

lässt praktisch nur die Ergeb-

nisse von den Überlebenden 

der Atombombenabwürfe auf 

Hiroshima und Nagasaki als 

Referenzwerte für Strahlenfol-

gen gelten. Diese waren einer 

blitzartigen Bestrahlung von 

hoher Dosisleistung (Dosis pro 

Zeiteinheit) ausgesetzt. Man 

hat früher angenommen, dass 

eine Dosis bei hoher Dosis-

leistung wirksamer ist als eine 

gleich große kumulative nach 

einer Langzeitbestrahlung. Das 

trifft zu bei der Strahlenthera-

pie, bei der es darauf ankommt, 

möglichst viele Tumorzellen 

abzutöten, nicht aber bei der 

Krebserzeugung. Diese beruht 

auf Mutationen in Zellen, die 

noch weiterleben und sich ent-

sprechend unkontrolliert ver-

mehren können. 

Strahlenschäden bei 
niedriger Dosis im Über-
blick und Bewertung 

Inzwischen liegen umfangrei-

che internationale Studien an 

Arbeitern aus dem Nuklearbe-

reich vor, die zeigen, dass die-

se innerhalb der gesetzlich zu-

lässigen Dosisgrenzwerte mess-

bar erhöht an Krebserkran-

kungen leiden und genau das 

Umgekehrte zeigen, nämlich 

dass bei niedriger (chroni-

scher) Strahlenbelastung am 

Arbeitsplatz höhere Krebsrisi-

ken vorliegen als bei den 

Atombombenüberlebenden. 

Der Bund für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland e.V. 

(BUND) hatte zum Entwurf 

des Strahlenschutzgesetzes For-

derungen aufgestellt. Die EU-

Richtlinie versteht sich näm-

lich als Rahmenvorschrift, 

und den einzelnen Mitglied-

staaten sind verschärfte Strah-

lenschutzmaßnahmen gestat-

tet, sofern sie der Richtlinie 

nicht widersprechen. Tabelle 2 

ist den Forderungen des 

BUND entnommen, sie ent-

hält stichpunktartig die Kritik 

an den Einschätzungen der 

ICRP über die gesundheitli-

chen Folgen. 

Spalte 2 der Tabelle enthält 

die Angaben zu strahlenbe-

dingten Krebserkrankungen. 

Diese – genauer gesagt Krebs-

tode – gehören nach ICRP je-

doch immerhin zu den „stoch-

astischen“ Schäden. Das heißt, 

sie können auch bei beliebig 

kleiner Dosis auftreten. Wenn 

man eine Bevölkerung (im 

Mittel oder jeden einzelnen) 

mit einer Dosis von 1 Sv 

bestrahlt, werden nach ICRP 

5,5 Prozent davon einen zu-

sätzlichen strahlenbedingten 

Krebstod erleiden. Wenn man 

die Dosis halbiert, noch die 

Hälfte davon, usw., das heißt 

es wird kein unschädlicher 

Dosisbereich angenommen, 

keine sogenannte Schwellen-

dosis. Die Vorstellung dabei 

ist, dass ein einzelnes Strah-

lenquant eine maligne Zell-

veränderung hervorrufen kann. 

Jede zusätzliche Strahlendosis 

durch eine zivilisatorische Maß-

nahme (früher zum Beispiel: 

Bau eines Atomkraftwerks) 

würde daher in einer größeren 

Bevölkerung zusätzliche Krebs-

tode hervorrufen. Zur ethi-

schen Rechtfertigung solcher 

Maßnahmen bemüht die ICRP 

den Vergleich mit der na-

türlichen Strahlenbelastung 

(Tabelle 1). 

Die absoluten Zahlen zum 

Krebsrisiko aber werden durch 

die ICRP klein gehalten, in 

dem man Bezug auf die 

Atombombenüberlebenden 

nimmt und das Ergebnis hal-

biert wegen eines angeblich 

bestehenden Dosisleistungsef-

fekts (dies ist eine der weni-

gen Annahmen, die auch von 

der deutschen Strahlenschutz-

kommission und dem Bundes-

amt für Strahlenschutz nicht 

mehr mitgetragen werden, oh-

ne dass dies jedoch zu Ände-

rungen im neuen Strahlen-

schutzgesetz geführt hat). 

Weitere Erkenntnisse der in-

ternationalen Forschung dar-

über, dass bei Erwachsenen 

Kreislauf- und andere syste-

mische und organische Er-

krankungen durch niedere 

Strahlendosen erzeugt werden, 

führten bei der ICRP bislang 

nicht zu erweiterten Schutz-

maßnahmen (Spalte 5 in Ta-

belle 2). Derartige Spätfolgen 

wurden auch bei den Atom-

bombenüberlebenden festge-

stellt, deren mittlere Orgando-

sis etwa 200 mSv beträgt. 

Trotzdem behauptet die ICRP, 

diese Befunde seien unter 500 

mSv noch nicht endgültig be-

stätigt, und führt einen „prak-

tischen“ Schwellenwert in 

dieser Höhe ein. Damit liegen 

derartige Erkrankungen bei 

Arbeitnehmern jenseits aller 

Möglichkeiten, innerhalb des 

gültigen Dosisgrenzwertsys-

tems als berufsbedingt aner-

kannt zu werden (Grenzwert 

für die Arbeitszeitdosis 400 

mSv). 

Genetische Strahlen-
schäden 

Das genetische Strahlenrisiko, 

das heißt die Schädigung der 

Nachkommen nach Bestrah-

lung der Eltern, galt früher als 

Hauptproblem des Strahlen-

schutzes, da strahleninduzierte 

Mutationen durch den Geneti-

ker und Nobelpreisträger 

Hermann Joseph Muller in 

den 1920er Jahren als stochas-

tische Schäden erkannt wor-

den waren. Es ist aber kaum 

möglich, das Strahlenrisiko 

für nachfolgende Generatio-

nen quantitativ einzuschätzen. 

Es wird von der ICRP neuer-

dings herunterdekliniert (Spal-

te 3 in Tabelle 2 oben) mit der 

Behauptung, es gebe keine 

wissenschaftliche Evidenz für 

einen solchen Effekt beim 

Menschen bei niedriger Dosis. 

Dies ist nur möglich unter 

Ausblendung zahlreicher in-

ternationaler Forschungser-

gebnisse, insbesondere über 

die Folgen der radioaktiven 

Bestrahlung von Tschernobyl. 

Aufgrund von Forschungser-

gebnissen aus Tierversuchen 

und Beobachtungen beim 

Menschen muss mit folgenden 

Erbschäden bei den Nach-

kommen bestrahlter Eltern 

durch ionisierende Strahlung 

gerechnet werden: 

1. schwerwiegende Entwick-

lungsstörungen (Aborte, ge-

ringes Geburtsgewicht, peri-

natale Sterblichkeit, früher 

Kindstod, Fehlbildungen, Un-

fruchtbarkeit, durch Chromo-

somen- oder Genanomalien 

bedingte Krankheiten wie 

Downsyndrom) 

2. Krebs im Kindes- oder Er-

wachsenenalter 

Tabelle 2: Zu erwartende Gesundheitsschäden nach Exposition einer Bevölkerung mit 
niedriger Dosis, Angaben nach ICRP und Bewertung 

 Krebskrank-
heiten 

Genetische 
Schäden 

Effekte nach Exposi-
tion in utero 

Erkrankungen au-
ßer Krebs 

ICRP Risiko-
angaben 
2008, 2012  

 
5,5 % pro Sv 

 
0,2 % pro Sv 

 
kein Effekt unter 
100 mSv 

 
kein Effekt unter 
500 mSv 

Kritik Unterschätzung 
um Faktor 2-5 
aufgrund 
unberechtigter 
Halbierung und 
neueren Ergebnis-
sen aus epidemio-
logischen Untersu-
chungen im Nie-
derdosisbereich 

Bewertung 
unvollständig 
und u.a. des-
halb um Grö-
ßenordnungen 
zu niedrig 

nicht berücksichtigt: 
 
Aborte; geringes  
Geburtsgewicht 
Totgeburten 
Säuglingssterblichkeit 
Fehlbildungen 
Geistige Behinderung 
Geisteskrankheiten 
Downsyndrom 
Kinderkrankheiten 

widerspricht: 
 
Daten über gutartige 
Tumore (Hirn etc.); 
Hiroshimadaten; 
zahlreichen epidemi-
ologischen Befunden 
nach Strahlenthera-
pie und -diagnostik, 
beruflicher Expositi-
on, bei Tschernobyl-
opfern 
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3. Immunschwäche und mul-

tiple Degenerationserscheinun-

gen 

Alle diese Effekte sind in eu-

ropäischen Gegenden, die vom 

Tschernobylfallout betroffen 

waren, gefunden worden und 

teilweise auch in Studien nach 

diagnostischem Röntgen sowie 

bei Nachkommen von beruf-

lich exponierten Personen. 

Die ICRP bezieht sich auf Be-

obachtungen an den japani-

schen Atombombenüberleben-

den und auf Studien an 

Nachkommen von Eltern, die 

sich im früheren Leben einer 

Strahlentherapie unterziehen 

mussten. In beiden Fällen lag 

eine Kurzzeitbestrahlung vor. 

Für die Mutationsentstehung 

in den Keimzellen ist jedoch 

der Zeitpunkt der Bestrahlung 

vor Konzeption von großer 

Bedeutung. Dies gilt beson-

ders für die Spermatogenese. 

Bei der Betrachtung des gene-

tischen Strahlenrisikos ist es 

daher sehr wichtig, den Unter-

schied zwischen einer akuten 

und einer chronischen Exposi-

tion, wie sie bei Umweltkon-

taminationen und an Arbeits-

plätzen vorliegt, zu beachten. 

Die Stammzellen der Sper-

mien in den Gonaden (Stamm-

Spermatogonien) sind relativ 

unempfindlich gegenüber Strah-

lenwirkungen bzw. verfügen 

über gute Reparatursysteme bei 

Mutationen im Erbmaterial. 

Bis zur Entstehung der reifen 

Spermien durchlaufen die 

Tochterzellen verschiedene Ent-

wicklungsstadien. Aus den B-

Spermatogonien, die in die 

Hodenkanälchen gelangen, ent-

stehen Spermatozyten, die 

durch Reifeteilung in solche 

mit halbem Chromosomensatz 

übergehen (haploid). Die wei-

teren Tochterzellen verwan-

deln sich zu Spermatiden und 

schließlich zu reifen Sper-

mien. Die Zeitdauer der Sper-

matogenese beträgt etwa 86 

Tage. 

Die Stadien der Spermatozy-

ten und Spermatiden sind um 

ein Vielfaches strahlenemp-

findlicher als die Stammzellen 

und auch als die reifen Sper-

mien. Erstere kommen bei 

strahlentherapierten Eltern na-

turgemäß nicht zur Wirkung 

und waren auch bei den Atom-

bombenüberlebenden wahr-

scheinlich nicht relevant. Hin-

zu kommt, dass die systemati-

sche Untersuchung der gesund-

heitlichen Folgen im Hiroshi-

ma-Forschungsinstitut erst 5 

Jahre nach den Explosionen 

begann. 

Bei chronischer Strahlenexpo-

sition von Männern werden 

ständig alle Stadien der Sper-

matogenese bestrahlt. Dadurch 

erklärt sich das relativ hohe 

Aufkommen von Fehlbildun-

gen und anderen Geburtsfeh-

lern in den durch Tscherno-

bylfallout betroffenen Bevöl-

kerungen. 

Beim Vergleich mit den japa-

nischen Daten wird ein weite-

rer wichtiger Punkt in den of-

fiziellen Bewertungen nicht 

beachtet. Die Datenerhebung 

in der Kohorte der Atombom-

benüberlebenden in Bezug auf 

die Nachkommen war beson-

ders unzuverlässig, weil sie 

eine gesellschaftlich ausgesto-

ßene und geächtete Population 

darstellten. Um die Heirats-

chancen ihrer Kinder nicht zu 

gefährden, wurde ihre Her-

kunft möglichst verschwiegen 

und die potentiellen Schädi-

gungen wurden von vielen El-

tern nicht angegeben. 

Auch mit Stammzellmutatio-

nen muss aber gerechnet wer-

den, wie eine bislang unbe-

achtete Arbeit aus Deutsch-

land zeigt. Herrmann u.a. un-

tersuchten 61 Kinder von 47 

Paaren, bei denen ein Eltern-

teil eine Strahlentherapie er-

halten hatte, über einen Zeit-

raum bis zu 20 Jahren. Es 

handelte sich um Bestrahlun-

gen mit Gonadendosen zwi-

schen 10 und 2000 mSv. Ge-

genüber dem Normalkollektiv 

zeigten sich eine erhöhte 

Frühgeburtlichkeit und eine 

Verzögerung der Skelettent-

wicklung. „2 der Kinder 

(3,3%) waren vor der 37. 

Schwangerschaftswoche mit 

schweren Fehlbildungen ge-

boren worden und verstarben 

noch im 1. Lebensmonat 

(Atemnotsyndrom, Trisomie 

E).“ Insgesamt traten 61 leich-

te und schwere Entwicklungs-

störungen und Fehlbildungen 

auf (bei einigen Kindern traten 

mehrfache Anomalien auf). 

Dazu geben die Autoren an: 

„Dabei fallen neben einer 

schweren Fehlbildung im 

Handbereich, eine angeborene 

Taubheit, eine Innenohrschwer-

hörigkeit sowie eine einseitige 

Blindheit als besondere, die 

Lebensqualität einschränken-

de Normabweichung auf.“ 

Insgesamt wurden also mit 

diesen vier „schwereren Mal-

formationen“ und den genann-

ten beiden früh verstorbenen 

mit schweren Fehlbildungen 

sechs klinisch schwerere oder 

schwere Fehlbildungen regis-

triert, was mit einer Quote von 

fast 10 Prozent eine deutliche 

Erhöhung gegenüber normal 

darstellt. Auffällig war wei-

terhin die große Anzahl von 

Hernien (Nabel- und Leisten-

brüche) – 16 Hernien bei 13 

Kindern (21,3 Prozent der 

Kinder waren betroffen). 

In West-Berlin, welches 1986 

zur Zeit der Tschernobylkata-

strophe eine Art geschlossene 

Insel bildete, fand der Hu-

mangenetiker Sperling einen 

auffälligen signifikanten An-

stieg von Downsyndromfällen 

exakt 9 Monate nach dem Re-

aktorunfall. In anderen konta-

minierten Gegenden Deutsch-

lands und Europas ergaben 

sich ebenfalls Anstiege von 

Downsyndrom. Die zu Grun-

de liegende Mutation (Triso-

mie 21) bei dieser Erbkrank-

heit wird durch Strahlung kurz 

vor oder nach der Konzeption 

erzeugt. 

Schäden nach Bestrah-
lung im Mutterleib 

Es ist heute anerkannter Er-

kenntnisstand, dass vorgeburt-

liche Exposition durch diag-

nostisches Röntgen Leukämie 

und andere Krebserkrankun-

gen auslöst. Die ICRP schätzt 

dieses Krebsrisiko als gleich 

hoch ein wie dasjenige nach 

Exposition im frühen Kindes-

alter (das wiederum etwa 

dreimal so hoch sein soll wie 

im Durchschnitt in der Bevöl-

kerung insgesamt). Das Risiko 

bei Exposition in utero (Ta-

belle 2, Spalte 4) wird nicht 

gesondert berücksichtigt, son-

dern durch den Dosisgrenz-

wert für die Bevölkerung als 

hinreichend niedrig erachtet. 

Ansonsten geht die ICRP neu-

erdings von einem unschädli-

chen Dosisbereich von 100 

mSv aus. 

Schon in den frühen Zeiten 

der Strahlenforschung war be-

kannt, dass zwei weitere Klas-

sen von Schädigungen zu er-

warten sind: a. das vorzeitige 

Absterben der Frucht in utero 

und eine Erhöhung der perina-

talen Sterblichkeit, b. Missbil-

dungen von Organen oder des 

Körperbaus und fehlerhafte 

Organfunktion. Die Effekte 

sind naturgemäß sehr stark 

vom Entwicklungsstadium bei 

Exposition abhängig. Im Tier-

versuch sind sie auch unter-

halb von 100 mSv nachweis-

bar. 

Auch für die Atombomben-

überlebenden werden erhöhte 

Schädigungsraten angegeben, 

obwohl diese ja nur zum Zeit-

punkt der jeweiligen Kata-

strophe bestrahlt wurden, so 

dass man kaum glauben kann, 

dass man über die Ausgänge 

damaliger Schwangerschaften 

nachträglich seriöse Auskünf-

te erhalten konnte. Festgestellt 

wurde eine erhöhte Fallzahl 

geistiger Behinderung und ei-

ne dosisproportionale Sen-

kung der IQ-Werte bei den im 

Folgenden geborenen Kin-

dern. Ein unschädlicher Do-

sisbereich lässt sich daraus 

nicht ableiten, schon gar nicht 

in einer Höhe von 100 mSv. 

Dieser Wert ist auch ange-

sichts der Daten aus der 

Tschernobylforschung vollkom-

men unangemessen. 

Nach dem Tschernobylunfall 

1986 wurde in zahlreichen 

deutschen und internationalen 

Studien aufgezeigt, dass nicht 

nur in den Nachbarländern der 

zerstörten Anlage, sondern 

auch in weiter entfernten eu-
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ropäischen Staaten die Fehl-

bildungsraten anstiegen und 

die perinatale Sterblichkeit er-

höht war. Ferner zeigten sich 

nach Exposition im Mutterleib 

bei den Jugendlichen Störun-

gen der Intelligenz, wie es 

nach den Befunden in Hiro-

shima und Nagasaki zu erwar-

ten war. Wertelecki und Mit-

arbeiter  fanden in den Jahren 

2000 bis 2009 – also mehr als 

14 Jahre nach dem Unfall – in 

der Ukraine noch über 50 Pro-

zent erhöhte Fehlbildungsra-

ten, und zwar in der hochver-

strahlten nördlichen Provinz 

Rivne. Diese werden von ih-

nen als in utero erzeugt aufge-

fasst. 

In Deutschland wird an der 

Universitätskinderklinik Mainz 

ein lokales Geburtenregister 

über angeborene Fehlbildun-

gen geführt (ein deutsches 

Gesamtregister fehlt). Im Auf-

trag des Bundesamts für 

Strahlenschutz führten Wiesel 

u. a. damit eine Untersuchung 

an strahlenexponierten Frauen 

durch. Bei deren Kindern zeig-

te sich eine 3,2–fach erhöhte 

Rate an Fehlbildungen, die die 

Autoren auf die Exposition 

während der Schwangerschaft 

zurückführen. Man hätte er-

warten können, dass ein sol-

ches Ergebnis, das zwar nur 

auf 4 Fällen beruht, die aber 

sämtlich sehr schwerwiegend 

sind, zumindest zu umfangrei-

cheren Folgeuntersuchungen 

geführt hätte. Das ist aber 

nicht der Fall. Der BUND hält 

diesen Befund eher für einen 

genetischen Effekt, in jedem 

Fall ist er keinesfalls kompa-

tibel mit den Annahmen der 

ICRP. 

Schlussbemerkungen 

Die gefundenen Effekte nach 

Tschernobyl werden offiziell 

einfach bestritten, indem man 

behauptet, die Bevölkerungs-

dosis sei viel zu klein gewe-

sen, um erkennbare Strahlen-

folgen zu verursachen. Die 

Strahlendosis bei Umweltra-

dioaktivität kann aber nicht di-

rekt gemessen werden, son-

dern wird über Modellrech-

nungen mit vereinfachten An-

nahmen über die Ausbreitung 

der Radionuklide und ihr Ver-

halten im menschlichen Stoff-

wechsel abgeschätzt. Die Un-

sicherheiten bei den Ergeb-

nissen sind unbekannt. Zahl-

reiche Bestimmungen von 

Mutationen in Zellen der be-

troffenen Bevölkerungen, die 

als „biologische Dosimetrie“ 

angesehen werden können, 

beweisen aber, dass die of-

fiziellen Angaben viel zu 

niedrig liegen. 

Die Vielfältigkeit der in utero 

auslösbaren Strahleneffekte er-

fordert einen Strahlenschutz 

über das Krebsrisiko hinaus. 

Selbst wenn die teratogenen 

Schädigungen nicht zu den 

stochastischen Effekten zu 

zählen sind, können diese of-

fensichtlich durch sehr niedri-

ge Dosen weit unterhalb von 

100 mSv erzeugt werden. Die 

skandalöse Leugnung der ho-

hen Strahlenempfindlichkeit 

von Embryonen und Föten 

sowie des genetischen Risikos 

darf nicht hingenommen wer-

den. 

Der BUND hatte Gelegenheit, 

seine Kritik in einer öffentli-

chen Anhörung des Umwelt-

ausschusses des Bundestages 

am 27. März 2017 vorzutra-

gen. Allerdings war politisch 

schon von vornherein klar, 

dass der Gesetzgeber beab-

sichtigte, die EU-Richtlinie 

eins zu eins in das deutsche 

Recht umzusetzen. Den For-

derungen des BUND hat sich 

nur die Bundestagsfraktion 

der Partei Die Linke ange-

schlossen. 

Mit dem Ausstiegsbeschluss 

ist der Einfluss der Atomlob-

by auf die Standardsetzung im 

Strahlenschutz nicht beendet 

worden. Es bleibt eine wichti-

ge Aufgabe, den Widerstand 

gegen überkommene Ver-

harmlosungen im offiziellen 

Strahlenschutz fortzusetzen. 
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